
 

 

 
Kreisstadt Merzig 
 

 
 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

Es findet eine Sitzung des Bauausschusses statt. 
 
Sitzungstermin: Dienstag, 03.12.2024, 17:30 Uhr 

Ort, Raum: Großer Sitzungssaal des Neuen Rathauses, Brauerstr. 5, 66663 Merzig 
 
Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil 
 
 Eröffnung der Sitzung 

 
1 Zulässigkeit von Bauvorhaben nach den Bestimmungen des BauGB 

 
1.1 Aufstellen einer Werbeanlage in Merzig, Saarbrücker Allee 73 

 
1.2 Neubau einer aufgeständerten Stellplatzüberdachung mit Abstellraum und einem 

überdachten Lagerplatz in Silwingen, Zum Linnenberg 14 
 

1.3 Klärung der Zulässigkeit zum Neubau eines Gästehauses aus Holz in Besseringen, Be-
zirkstraße 46 
 

1.4 Umbau und Aufstockung Verwaltungsgebäude (ehem. AOK-Gebäude) zu einem Wohn- 
und Geschäftshaus mit 13 WE sowie 4 Büroeinheiten in Merzig, Schwarzenbergstraße 7 
 

1.5 Umbau und Erweiterung eines bestehenden Wohnhauses in Merzig, Seminarstraße 5 
 

1.6 Nutzungsänderung eines Gastraumes mit Kegelbahn zu drei Wohnungen, Herstellung 
von 7 zusätzlichen Stellplätzen in Besseringen, Brückenstraße 36 
 

1.7 Umbau sowie Nutzungsänderung Spitzboden in Aufenthaltsraum als Erweiterung der 
darunterliegenden WE im bestehenden 3-FH in Merzig, Schillerstraße 37 
 

 

Nichtöffentlicher Teil 
 
2 Vergabe von Lieferungen und Leistungen 

 
2.1 Vergabeliste Bauausschuss 

 
2.2 Instandsetzung der Brücke "Zum Schlachthof" 2. BA in der Kreisstadt Merzig 

 



 

 

2.3 Auftragsvergabe Elektroarbeiten FGTS Hilbringen 
 

2.4 Heizungsbau FGTS Hilbringen 
 

2.5 Lüftungsanlage FGTS Hilbringen 
 

2.6 Erweiterung FGTS Kreuzbergschule; Gebäudeplanung 
 

2.7 Erweiterung FGTS Kreuzbergschule; Planung Tragwerk 
 

2.8 BV Brandschutzmaßnahmen Saargauhalle; Planungsleistung Elektro 
 

2.9 Dachdeckerarbeiten FGTS Hilbringen 
 

3 Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) im Programm „Wachstum und 
nachhaltige Erneuerung – Lebenswerte Quartiere gestalten“; Einleitung vorbereitender 
Untersuchungen nach § 141 BauGB in der Kreisstadt Merzig für den Bereich „Erweite-
rung Innenstadt“ in der Kernstadt 
 

4 Aufstellung des Bebauungsplans „Fachmarkt Quartier Rieffstraße“ einschließlich 
Teiländerung des Flächennutzungsplanes im Stadtteil Merzig der Kreisstadt Merzig; 
Einleitung des Verfahrens 
 

5 Abschluss eines Durchführungsvertrags 
 

6 Teiländerung des Flächennutzungsplanes in Zusammenhang mit dem vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan „Wohnbebauung westlich der Särkover Straße“ im Stadtteil Ballern; 
Einleitung des Verfahrens 
 

7 Neuaufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Wohngebiet westlich der 
Särkover Straße" im Stadtteil Ballern der Kreisstadt Merzig; Satzungsbeschluss gem. § 
10 Abs. 1 BauGB 
 

8 Mitteilungen, Anfragen und Anregungen 
 

 
 
Marcus Hoffeld, Oberbürgermeister 



2024/0205 
Beschlussvorlage 
öffentlich 

 
 
Aufstellen einer Werbeanlage in Merzig, Saarbrücker Allee 73 

Dienststelle: 

311 Stadtplanung und Umwelt 
Datum: 

12.11.2024 
Beteiligte Dienststellen: 

 
 

 
Beratungsfolge Ö / N 

Bauausschuss (Entscheidung) Ö 
 
Beschlussvorschlag 
 
Das Einvernehmen gemäß § 36 Abs. 1 BauGB zu o.g. Bauantrag wird hergestellt. 
 
 
Sachverhalt 
 
Das geplante Bauvorhaben liegt innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortslage des 
Stadtteiles Merzig. 
Für diesen Bereich greift die Werbeanlagen- und Warenautomatensatzung der Kreisstadt 
Merzig nicht. 
An dem gleichen Standort befindet sich bereits eine Werbeanlage. 
Diese soll in gleicher Bauart, allerdings statt 2,60m hoch nun 3.00m hoch erneuert werden. 
Das Vorhaben fügt sich in die Eigenart der näheren Umgebung ein. 
 
Die Erschließung ist gesichert. 
 
 

 
 

 
Anlage/n 
 
1 Antragsteller bzw. Antragstellerin (nichtöffentlich) 
2 Katasterplan mit Lage des Vorhabens (öffentlich) 
3 Planzeichnung (öffentlich) 
4 Produktbeschreibung (öffentlich) 

TOP 1.1



TOP 1.1



TOP 1.1



TOP 1.1



2024/0206 
Beschlussvorlage 
öffentlich 

 
 
Neubau einer aufgeständerten Stellplatzüberdachung mit 
Abstellraum und einem überdachten Lagerplatz in Silwingen, Zum 
Linnenberg 14 

Dienststelle: 

311 Stadtplanung und Umwelt 
Datum: 

12.11.2024 
Beteiligte Dienststellen: 

 
 

 
Beratungsfolge Ö / N 

Bauausschuss (Entscheidung) Ö 
 
Beschlussvorschlag 
 
Das Einvernehmen gemäß § 36 Abs. 1 BauGB zu der Befreiung von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes wird hergestellt und dem Bauantrag zugestimmt. 
 
 
Sachverhalt 
 
Das geplante Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Schlimmfurch - 
II. Erweiterung“ im Stadtteil Silwingen.  
 
Es ist beabsichtigt, die Stellplatzüberdachung mit Abstellraum und einem überdachten La-
gerplatz außerhalb der nach Bebauungsplan überbaubaren Flächen, teilweise innerhalb des 
ursprünglich hier geplanten Wendehammers, zu errichten. 
Die Straße und der Wendehammer sind aufgrund der vorhandenen Topographie allerdings 
anders als im Bebauungsplan dargestellt, ausgebildet worden. 
Das Bauvorhaben liegt vollständig auf dem privaten Grundstück, mit der bestehenden Straße 
und dem Wendhammer ergeben sich keine Überschneidungen. Aufgrund der extremen To-
pographie bietet sich die Umsetzung des Vorhabens auch genau an diesem Standort an. 
 
Die Erschließung ist gesichert. 
 
 
 

 
 

 
Anlage/n 
 
1 Antragsteller bzw. Antragstellerin (nichtöffentlich) 
2 Katasterplan (öffentlich) 
3 Auszug aus dem  Bebauungsplan (öffentlich) 
4 Planzeichnung (öffentlich) 

TOP 1.2



TOP 1.2



 

Auszug aus dem Bebauungsplan ohne Maßstab 

TOP 1.2



TOP 1.2



2024/0208 
Beschlussvorlage 
öffentlich 

 
 
 
 
Klärung der Zulässigkeit zum Neubau eines Gästehauses aus Holz in 
Besseringen, Bezirkstraße 46 

Dienststelle: 

311 Stadtplanung und Umwelt 
Datum: 

13.11.2024 
Beteiligte Dienststellen: 

 
 

 
Beratungsfolge Ö / N 

Bauausschuss (Entscheidung) Ö 
 
Beschlussvorschlag 
 
Das Einvernehmen gem. § 36 Abs. 1 BauGB zu o. g. Bauanfrage wird nicht hergestellt. 
 
 
Sachverhalt 
 
Es ist beabsichtigt, im rückwärtigen Grundstücksbereich ein kleines Gebäude, vergleichbar 
einem Tiny- bzw. Small-House, zu errichten, um dieses als Alterswohnsitz der Mutter nutzen 
zu können. In ferner Zukunft ist an die Nutzung als Ferien- bzw. Familiengästehaus gedacht. 
Bei dem geplanten Standort handelt es sich um eine klassische Hinterlandbebauung mit ei-
ner beabsichtigten Hauptnutzung als Wohngebäude. 
Sofern das Gebäude genehmigt würde, hätte dies eine Präzedenzwirkung für weitere rück-
wärtige Wohngebäude entlang der Bezirkstraße.  
Eine Bebauung in zweiter Reihe zwischen den Hausnummern 26 und 46 könnte dann künftig 
nicht mehr schlüssig versagt werden. 
 
 
 

 
 

 
Anlage/n 
 
1 Antragsteller bzw. Antragstellerin (nichtöffentlich) 
2 Katasterkarte mit Lage des Vorhabens (öffentlich) 
3 Vorhabenbeschreibung (öffentlich) 
4 Planzeichnung (öffentlich) 
5 Grundriss (öffentlich) 

TOP 1.3



TOP 1.3



TOP 1.3



TOP 1.3



TOP 1.3





2024/0209 
Beschlussvorlage 
öffentlich 

 
 
Umbau und Aufstockung Verwaltungsgebäude (ehem. AOK-Gebäude) 
zu einem Wohn- und Geschäftshaus mit 13 WE sowie 4 Büroeinheiten 
in Merzig, Schwarzenbergstraße 7 

Dienststelle: 

311 Stadtplanung und Umwelt 
Datum: 

13.11.2024 
Beteiligte Dienststellen: 

 
 

 
Beratungsfolge Ö / N 

Bauausschuss (Entscheidung) Ö 
 
Beschlussvorschlag 
 
Das Einvernehmen gemäß § 36 Abs. 1 BauGB zu den Befreiungen von den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes wird hergestellt und dem Bauantrag zugestimmt. 
 
 
Sachverhalt 
 
Das geplante Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „IV a - Südkern-
tangente“ im Stadtteil Merzig.  
Durch die Planung werden sowohl die Grund- als auch die Geschossflächenzahl überschrit-
ten. Zulässig ist eine GRZ von 0,6 bzw. eine GFZ von 1,8, gemäß Planung betragen die GRZ 
aber 0,81 und die GFZ 2,25. 
 
Außerdem wird durch den Anbau der Außenbalkone und einen Deckenvorsprung die Bau-
grenze um insgesamt ca. 54,58 m² überschritten. 
 
Die Überschreitung der Grund- und Geschossflächenzahl ergibt sich schon daraus, dass die 
grundsätzlich hier zulässige 4-geschossige Bebauung auf diesem relativ eng gefassten Grund-
stück errichtet werden soll. Da sich unmittelbar um das Gebäude ausreichend große Frei-
räume in Form der angrenzenden Straßenverkehrsflächen und dem öffentlichen Parkplatz 
mit Tiefgaragenzufahrt- und Ausfahrt befinden, ist diese Überschreitung vertretbar. 
 
Die Überschreitung der Baugrenze durch die Balkone und den Deckenvorsprung erfolgt erst 
ab dem ersten Obergeschoss und hat eine lichte Höhe von über 3,00m, so dass auch hier 
keine Bedenken seitens der Verwaltung bestehen. 
 
Die Erschließung ist gesichert. 
 
 
 

 
 

TOP 1.4



 
Anlage/n 
 
1 Antragsteller bzw. Antragstellerin (nichtöffentlich) 
2 Katasterplan (öffentlich) 
3 Lageplan mit Baugrenzen (öffentlich) 
4 Ansicht Süd (öffentlich) 
5 Ansicht Nord (öffentlich) 
6 Ansicht West und Ost (öffentlich) 

TOP 1.4



TOP 1.4



TOP 1.4



TOP 1.4



TOP 1.4



TOP 1.4





2024/0212 
Beschlussvorlage 
öffentlich 

 
 
Umbau und Erweiterung eines bestehenden Wohnhauses in Merzig, 
Seminarstraße 5 

Dienststelle: 

311 Stadtplanung und Umwelt 
Datum: 

13.11.2024 
Beteiligte Dienststellen: 

 
 

 
Beratungsfolge Ö / N 

Bauausschuss (Entscheidung) Ö 
 
Beschlussvorschlag 
 
Das Einvernehmen gemäß § 36 Abs. 1 BauGB zur Ausnahme von der Gestaltungssatzung 
für die Kernstadt Merzig und für den Umbau und Erweiterung des bestehenden Wohnhau-
ses wird hergestellt, wobei das Einvernehmen zur geplanten Fahrradgarage nur unter der 
Maßgabe hergestellt wird, dass diese etwa 3m in westliche Richtung in das Grundstück 
eingerückt wird. 
 
 
Sachverhalt 
 
Das geplante Bauvorhaben liegt innerhalb der Gestaltungssatzung für die Kernstadt Merzig. 
Gemäß Punkt 4.2 dieser Satzung sind Fassadenoberflächen grundsätzlich in Putz auszu-
führen. Andere Materialien können jedoch ebenfalls ausnahmsweise zugelassen werden. 
Aus Sicht der Verwaltung fügt sich die seitens der Antragstellerin geplante Holzverkleidung 
optisch in die Umgebungsbebauung ein. 
 
Die geplante Fahrradgarage ist unmittelbar auf der nordöstlichen Grundstücksgrenze, zu der 
Straße „Zur Josefsschule“ hin, geplant. Die Wohnhäuser auf dieser Seite der Straße „Zur Jo-
sefschule“ halten eine einheitliche Bauflucht von ca. 3m zum Gehweg ein. Sonstige bauliche 
Anlagen befinden sich keine zwischen dieser einheitlichen Bauflucht der Wohnhäuser und 
dem Gehweg. 
Die geplante Fahrradgarage fügt sich hinsichtlich ihrer Stellung somit nicht in die Eigenart 
der näheren Umgebung hinsichtlich ihrer Stellung ein und müsste etwa 3m in westliche Rich-
tung in das Grundstück eingerückt werden. 
 
Die Erschließung ist gesichert. 
 
 
 
 
 

 
 

TOP 1.5



 
Anlage/n 
 
1 Antragsteller bzw. Antragstellerin (nichtöffentlich) 
2 Katasterkarte mit Darstellung Planung (öffentlich) 
3 Lageplan (öffentlich) 
4 Ansicht Seminarstraße (öffentlich) 
5 Ansicht Straße Zur Josefschule (öffentlich) 

TOP 1.5



TOP 1.5



TOP 1.5



TOP 1.5



TOP 1.5



2024/0214 
Beschlussvorlage 
öffentlich 

 
 
Nutzungsänderung eines Gastraumes mit Kegelbahn zu drei 
Wohnungen, Herstellung von 7 zusätzlichen Stellplätzen in 
Besseringen, Brückenstraße 36 

Dienststelle: 

311 Stadtplanung und Umwelt 
Datum: 

14.11.2024 
Beteiligte Dienststellen: 

 
 

 
Beratungsfolge Ö / N 

Bauausschuss (Entscheidung) Ö 
 
Beschlussvorschlag 
 
Das Einvernehmen zu o. g. Bauantrag gemäß § 36 Abs. 1 BauGB wird hergestellt. 
 
 
Sachverhalt 
 
Das geplante Bauvorhaben liegt innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortslage des 
Stadtteiles Besseringen. Es fügt sich in die Eigenart der näheren Umgebung ein.  
Die Erschließung ist gesichert. 
 
 
 

 
 

 
Anlage/n 
 
1 Antragsteller bzw. Antragstellerin (nichtöffentlich) 
2 Katasterkarte (öffentlich) 
3 Planzeichungen (öffentlich) 

TOP 1.6



TOP 1.6



TOP 1.6





2024/0215 
Beschlussvorlage 
öffentlich 

 
 
Umbau sowie Nutzungsänderung Spitzboden in Aufenthaltsraum als 
Erweiterung der darunterliegenden WE im bestehenden 3-FH in 
Merzig, Schillerstraße 37 

Dienststelle: 

311 Stadtplanung und Umwelt 
Datum: 

18.11.2024 
Beteiligte Dienststellen: 

 
 

 
Beratungsfolge Ö / N 

Bauausschuss (Entscheidung) Ö 
 
Beschlussvorschlag 
 
Das Einvernehmen zu o. g. Bauantrag gemäß § 36 Abs. 1 BauGB wird hergestellt. 
 
 
Sachverhalt 
 
Das geplante Bauvorhaben liegt innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortslage des 
Stadtteiles Merzig. Es fügt sich in die Eigenart der näheren Umgebung ein.  
Die Erschließung ist gesichert. 
 
 
 

 
 

 
Anlage/n 
 
1 Antragsteller bzw. Antragstellerin (nichtöffentlich) 
2 Katasterkarte (öffentlich) 
3 Vorder- und Giebelansicht (öffentlich) 
4 Rückansicht und  Schnitt (öffentlich) 
5 Foto Straßenansicht (öffentlich) 

TOP 1.7



TOP 1.7



TOP 1.7



TOP 1.7



TOP 1.7
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